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Der schlveizerisi
heraus

von Escher
Mitglieder» der gestjgebendeu I

Neunzig
Zweites

Zürich, Montags d

Bericht über den Beschluß vom i2ten July, bctrcf-
send die Feudalrcchte uud Abgaben; dem Senat
am isten August im Namen einer Commission

vorgelegt von Usteri.

Die zu Untersuchung des Beschlusses des grossen

Rathes vom i2ten Heumonat überZehen den und
Fcudaìabgabèn uiedergesczte Commission — glaubt
ihren Bericht in zwei Abschnitte theilen zu müssen,
von denen der erste, allgemeine Grundsatze undBetrach-
tungen über den Gegenstand des Beschlusses, der
zweite die Prüfung seiner einzelnen Artikel enthal-
ten soll.

Allgemeiner Theil.
Zehenden, Grund und Bodenzinse sind

die eigentlich bestimmten und vorzüglich wichtigen
Gegenstände des, auch noch andere Fcudallasten und
Rechte, deren nähere Angabe und deutüchere Bezeich,
nung sehr ungern vermißt wird, umfassenden Beschluss
fes; er enthalt.gcsezgebende Verfügungen über Ab-
schaffung, Loskaufung und Entschädigung der Zehen,
den und Bodenzinse: es scheint also vor allem noth--
«endig zu untersuchen ob jene Gefalle als Abgabe oder
aber als Schuld können und müssen angesehen werden?

Die Commission sieht auf der einen Seite, daß
Zehcnden und Bodenzinse eine auf gewissen Grund-
stucken haftende Last oder Passivschuld sind, mit deren
grösserem oder geringerem Betrag auch der grössere
oder kleinere Kaufwerth der damit behafteten Grund-
stucke durchgchcnds in genauem Verhältnisse steht, so
daß jeder Besitzer eines solchen Grundstück, s, habe

durch Kauf, Erbschaft oder Tausch erhalten,
dasselbe nur um denjenigen Werth gekanft oder über-
nommen hat, den es nach Abzug der darauf haften-
den Zehende» oder Bod.-nzíns-Schuld haben mochte;
auf der andern Seite sieht sie die Z.henden und Do--
deiiziuse in» Besizlhume theils von Parri-ularcn theils
von Armen- und andern Anstalten, theils vom Staate;
Me haben dieselben auf dem gleichen Wege wie je
des andere Eigenthum, durch Erb, Kauf u. s w. er,
halten; der Staat hat sie allenthalben in Helvetie»,
entweder als Erbe der secularisitteu Klöster, oder auch
häufig durch förmliche» Kauf au sich gebracht.

he Republikaner
iegeben

und Usteri,
ithe der helvetische» Republik.

eS Stück.

Quartal,
n 6. August 1798.

Nach diesen unbestreitbar seit vielen Jahrhunder,
ten statt findenden Verhältnissen, ist es wohssunmöglich,
Zehendcn und Grundzinse für etwas anders als für
eine rechkmässtge Schuld des Zehend-und Grundzins-
Pflichtigen; ihr Besizchum in den Händen des Zehcnd-
und Grundzinseigenthüwers aber, für ein eben so

volikommnes und wohlerworbnes Eigenthumsrecht
anzusehen, als dasjenige irgend eines andern Schuld-
gläubigcrs auf seine Schuldansprache ist.

Der Commission scheint es, diejenigen welche in
Zehcnden und Bodenzinsen eine Abgabe sehen wol-
Icn, welches auch die Meinung einiger Mitglieder der
Commission, in Rüksichl auf den Zehenden, weil der-
selbe allgemein ist, war, können kaum anderswo als
in den Untersuchungen über ihren ältesten und ersten
Ursprung, Gründe für ihre Meinung zu finden glau-
ben. Allein diese Untersuchungen der grauen Vorwelt
gehören in das Gebiet des Historikers und nicht deS
Gesezgebers; obgleich auch die sorgfältigste historische
Prüfung weder Zehcnden noch viclweniger Bodenzinse
zur Abgabe machen dürfte. — Der Zehende scheint
anfänglich ein freies und freiwilliges Geschenk von
Seite einiger Eigenthümer gewesen zu seyn — er war
nach Ort und Stelle, sowohl in seiner Berechnung
als auch in Ansehung der Gattungen der Erzeugnisse,
von denen er erhoben wurde, verschieden; diese Ler-
schiedenheiten finden sich noch izt, denn sie sind die
natürliche Folge seiner Emluhruiigsart; — nach und
nach hat ihn die Herrschaft der religiösen Ideen über,
all ausgedehnt, und endlich ist er eine wahre Abtre,
tung geworden, vornämlich durch die, welche ihre Gü,
tcr auf einen ander» übertrugen ; die Erben oder die
damit Beschenkten erhielte» sie unter dieser Bcdin,
gung, und sie kamen mit dieser Beschwerde belastet in
den Handel. — Nie hat ein Gessz den Zehcnden ein,
geführt; wohl aber hat das Eesez, wann bald hier
bald dort ein Zehiidpflichtiger die Abtragung desselben

verweigerte, und daraus Processe entstunden, gesagt:
es ist Unrecht daß Zehendpflichtige die Zahlung des
Z hendcn verweigern. Das Gesez muß jedes Eigen-
thum beschützen, es beschüzte dieses wie jedes andere;
.nid wirklich dieses gilt nicht weniger wie ein an-
dereS.



Die Commission glaubt nun nachdem fie die Na-
tur der Zehenden und Bodenzinse und die Verhält-
nisse der Zehende und Grundzmspfilchugen zu den Ei-
gcnlhümern derselben fcsigesezt hat, zu der Untersu-
chung übergehen zu müssen, in wie weit den Grund
satzen und dem Willen unsrer Coustitulion gemäß, diese

Verhältnisse fortdauren können, oder aber abgeändert
werden müssen.

Die Constitution erklärt sich §. iz. ausdrüklich,
«daß Grund und Boden mit keiner Last, Zins oder
Dicnßbarkeit beschwert werden kann, von der man
sich nicht loskaufen könnte. «

Es kann also keinem Zweifel unterworfen seyn,
daß die Auslösbarkeit aller Zehenden und Grund-
zinsbcschwerden von ver Constitution gefodert wird —
Die Constitution giebt klar und deutlich jedem, dessen

Besitzungen mir einer Last beschwert sind, das Recht
sich von denselben ledigen und loskaufen zu mögen.
Es bedürfte wirklich von Seite des Gesezgcbcrs kcn
nes neuen Gesetzes hierüber; — das Gescz lag schon
deutlich in der Constitution; — das Recht des Ze-
hend - und Grundzinspflichti.qen war ausdrüklich in
derselben bestimmt; nämlich sich von beiden loskau-
fen zu mögen.

Um dieses durch die Constitution ertheilte Recht
der Loskaufung — in Ausübung zu bringen, können
nun zwei verschiedene Wege eingeschlagen werden; der
eine, jener der gütlichen Vergleichnng zwischen Glau-
biger und Schuldner, bedarf des Zuthuns des Ge-
sezgebers nicht; der andere ist vom Gelezgeber zu be-

stimmen; er besteht in einer gesezlich sestgesezten Aus
kaufungsweise.

Es kann keinem Zweifel unterworfen seyn, daß
«s den Stellvertretern der Nation — Pflicht ist, eine

solche Auskaufungsweise gesezlich festzusetzen. Eben
so wenig kann man zweifeln, daß bei dieser Festsetzung
gleiche Gerechtigkeit und Billigkeit, gegen den Zehend-
schuldigen und gegen den Zehendbesitzer müsse beob-

achtet werden.
In Rüksicht auf den Zehen dschuldigen, glaubt

die Commission, daß unstreitig er es sey, und nie-
mand anders, der seine Schuld loskaufen müsse. Es
ist auf der einen Seite kein Grund vorhanden, war-
um der Gesezgeber den Gutsbesitzern ein Geschenk mit
einer Sache machen sollte, die sie andern schuldig
find; es ist klar, daß nur die itzigen temporelle» Ei-
genthümer der Grundstücke Gewinn haben würden;
Senn wenn gestern einer ein zchendpflichtiges Gut
gekauft hat, und ihm heute der Zehenden geschenkt
wird, so wird er morgen, wenn er sein Gut wieder
verkauft, dem Abkaufer den Vortheil der Freiheit von
jener Schuld anrechnen. Und weNn der Zehendpsiich'
tige sich nicht selbst loskaufen, seinem Gläubiger
nicht selbst entschädigen sollte, wer müßte es a -

seiner Statt thun? Entweder könnte man vor-
schlagen: es solle diese Loskaufung durch eine von

allen zehenbpflichtigen Grundstucken gleichmässig m
erhebende Argabc, geschehen: allein da alle Grund-
eigenlhümer den Zchenden nicht auf den gleiche» Fuß
und von denselben Produkten zahlen — so würden
nothwendig die einen bei diesem Verf-Hren gewinnen,
die andern verlieren, und die Idee gleicbt ein wenig
dem Vorschlage, die Schulden gleich zu machen; ober
die Lo5kaufuug müßte durch eine auf die ganze Na,
tion, auf alle Steuerpflichtigen gelegte Abgabe, mög-
lich gemacht werden; dieß würde wohl noch ärger
seyn, ars der erste Vorschlag; es hiesse geradezu,
jene die nichts schuldig sind, tue Schulden derer jah<
len machen, die Schulden haben. Wenn man sagen

würde, der Staat soll entschädigen, so wäre dieß
kein dritter Vorschlag; denn der Staat und die Na-
tion sind eins — und nur, wenn etwa Schatze vor-
Handen wären, die wenigstens für einmal die Last des

den Güterbesitzern zu machenden Geschenkes, nicht auf
diejenigen, welche keine Guter haben, zurüktallen lies-

sen, könnte die Frage aufgeworfen werden: ob es

für das allgemeine Beste rachsam wäre, diesen Natio-
nalschätzeu jene Bestimmung zu geben: es würde dies

eine del cate Frage seyn; die Verehrer der strengsten

Gerechtigkeit dürften dabei in ziemliche Verlegenheit
gerathen — allein die helvetische Republik ist

der Untersuchung dieser Frage überhoben.
In Rüksicht auf die Zehendeigenthumer,

scheint bei Bestimmung der Loskaufungsweise vor ad

lem der y. §. der Constitution, im Auge behalten ww
den zu müssen. »Der Staat, sagt dieser §, hat kein

Recht auf das Privateigenlhum, ausgenommen in

dringenden Fällen, wo dasselbe zum allgemeinen
Gebrauch unentbehrlich ist, und gegen eine gerechte

Entschädigung.«
Unstrciligzist hier ein dringender Fall, der Per-

fügung des Staats über gewisse Arten des Eigen-

thums erheischt, die Grundsätze der Freiheit und

Gleichheit, der darauf gegründete Wille unsrer ConM

tution, begründen diese Dringlichkeit; eben diese

Grundsätze der Freiheit und Gleichheit, eben diese Com

stitution erfodcrn nun aber auch gerechte Ent<

schädignng.
Gerechte Entschädigung kann aber keine

andere seyn, als eine solche, in welcher der EntM-
digte eine gleich grosse Summe von Genuß und'M,

'theilen findct, wenigstens vernünftiger Weise fmom
kann, als er in dem ihm abgenommenen Eigenlhume
fand.

Daraus folgt also, daß der nach einer gerechten

und billigen Schätzung bestimmte volle Werth der z-,

hendcn und Grundzinse, bei der Loskaufung dem

Eigenthümer gebürt.
Dieses zugegeben, könnte man behaupten, es yar

dagegen mit den Aehenden, in deren Besizst») "
Staat befindet, eine verschiedene Bewandmß;
Staat komme immer das Recht zu, aus irgend eine



höhern Rüksicht, auf jedes seiner Eigenthumsrechte,
mit oder ohne, mit vollkommner oder unvollkommner
Entschädigung, Verzicht zu thun. So unbestreitbar
dies ist, so dqrf man nicht vergessen, daß der Staat
am Ende immer für einen Vertust dieser Art, sich durch
neue Surrogate von Abgaben entschädigen muß; daß
wenn er mithin zu Gunsten einer Klasse des
Volks auf gewisse Eigenthumsrechte Verzicht thut, da
durch wenigstens mittelbar eine Last auf alle Klaft
sen des Volks zurükfallt.

Im Allgemeinen aber glaubt die Commission, daß
die Berathung über Beibehaltung oder Abänderung
von Staatseinkünften — eine vollständige und ge-
naue Kenntniß derselben sowohl, als der Bedürfnisse
des Staats voraussetze — und daß der Gesezgeber
niemals, bestehende Einkünfte, die für die Bedürfnisse
erfvdcrlich sind, eher amheben darf, bis er für andere
zw.kmàssigcre Befriedigungsquellen gesorgt hat; in-
dem einzig die grössere Zwckmassigkeit, und die eigen-
thunilicheren Vorzüge neuer Bcfricdigungsguellen der
Staatsbedürfnisse, die Aufhebung schon bestehender
rechtfertigen können.

Daraus folgt, daß auch der Staat als Zehend-
eigenthumer so lange, ohne gegen volle Entschädigung,
sein Zchendeigenthuni nicht aufgeben kann, bis er fur
seine Bedürfnisse auf eine für die Republik zwckinäs-
sigere und vortheilhaftere Weise gesorgt hat.

Die Commission geht nun zum zweiten besondern
Theile ihres Berichtes über, der meist in Anwendung
der bisdahin auseinandergeseztcn Grundsätze, auf die
verschiedenen Theile des Beschlusses des grossen Ra-
lhrs bestehen wird.

Besonderer Theil.
«Der gross Räch an den Senat.»

»InErwägung, daß nach den Gi undsatzen der
Freiheit und Gleichheit, und nach dem 11. und
iz. Artikel der Constitution, die Feudalrechre und
Abgaben in unsrer umgeänderten Republik nicht
fortdaueen können.«

Die Commission vermißt hier erstens die sehr noth-
wendige nähere Bestimmung dessen, was unter Feu-da «rechten und Abgaben verstanden wird; sie
bemerkt daß überhaupt die ganze Abfassung dieser
ersten Erwägung, zweideutig, dunkel und unbe-
stimmt ist; als Fcudaîabgaben und unallöeiich, wie
bisdassn, können freilich Zehenden und Bodenzinfe,
nach Grundsätzen der Freiheit und Gleichheit, und
nach der Constitution nicht fortdauern; aber als ab
käufliche Zchenden und Grundzinse können sie
es allerdings.

»In Erwägung, daß bei ihrer Vielfältigkeit
und ihren verwft-kel'en Verhältnissen, die strengste
Gerechtigkeit bei ihrer Aufhebung nicht genau be-,
folgt werden kann.«

Die Commission enthält sich aller Bemer?u«ge«
über diesen Erwägungsgrund eines Gesejs
zes! Sie glaubt er sey durch Irrthum hieher gekoms

men, indem daS vollkommenste Gegentheil dieser Ers
wägung —an der Spitze jedes Gesetzes, wennauch
nicht in Worten ausgcdrukt — stehen muß.

»In Erwägung, daß ein Mittelweg, bei weis
chem der Staat nicht zu viel einbüßt, und alle
Klassen seiner Mitglieder etwas beitragen, de»

billigste Maasstab ist. «
Diese Erwägung wird eigentlich erst aus dem nach--

folgenden Beschlusse verstandlich und klar — während
umgekehrt die Beschlüsse vielmehr aus den Erwägun-
gen Klarheit erhalten sollten — In Beziehung auf die
sich aus dem Beschlusse selbst ergebende Klarmachung,
bemerkt die Commission: daß sehr wenig Billigkeit das

bei ist, wenn alle die nichts schuldig 'sind, etwas beis

zutragen angehalten werden, damit der welcher schul-

dig ist von dieser Schuld befreit werde.

»In Erwägung besonders, daß die Klassen« dee

zehuidpflichtigen Landbesitzer, welche so lange
schon das Meiste zu den Bedürfnissen des allge-
meinen Wesens beigetragen haben, aller Unters
stntzung würdig sind. «

Die Commission glaubt, daß überhaupt jeder
Rechtschaffne und Arbeitsame der Unterstützung bedarf,
derselben auch würdig ist. Von dem zehendpflich igeu
Landbesitzer glaubt sie, daß er durch den Zehendc»
eine Schuld bezahlt habe, wie jeder andere Schuld-
ner; und in sofern man sagen kann, daß ein Schuld-
ner zu Unterhaltung seines Gläubigers beitragt, wenn
dieser was ihm jener pflichtmäsiig zahlt, zu seinem
Unterhalt verwendet, so trugen auch die Zehndpflich-
tigen vorzugsweise zum Unterbalt des Sta -ts bei; es
scheint aber darans kein besonderes Verdienst zu er-
wachsen.

„In Erwägung daß diese vorzüglich nöthige
Burgerklasse bei den Umständen der jetzigen Zeit
besonders leidet, und daher eine ausgezeichnete
Erleichterung verdient. "

Daß die zehn dp flichtigen Landbesitzer bei
den itzigcn Umständen der Zeit besonders leiden, scheint
der Commission durchaus fal ch zu seyn. Die Land-
bewohner welche keine Grundbesitzer, also auch
nicht zehndpflicht'g sind; die Klasse der ärmer»
Bürger und Hnndw rker in den Städten, die alle ihre
Monopolien und Privilegien verloren, dürften wohl
grössere Leiden auszuweisen, und jene gegen diesen in
den lczten Jahren goldne Zeiten gehabt haben.

„Hat der grosse Rath folgenden Beschluß
gefaßt:«

I. Alle Feudallasieii und Rechte sollen theils
gänzlich und ohne Entschädigung abgeschafft theils
gegen une Entschädigung aufgehoben oder abg»s
kauft werde,,."



Es scheint unbegreiflich/ warum auch in diesem er-
sien §> des Gesetzes selbst/ der Gegenstand von wol-
chem die Rede ist, nicht genauer bestimmt angegeben
wird; den Worten: „alle Fcudallast.n und Rechte"
wird bald eine engere, bald eine weitere Ausdehnung
gegeben werden.

II. „Für die grossen Zehenden sollen die Zehend-
schuldigen, sie seyen es gegen den Staat ober
Privaten, dieses Jahr noch, für jede Jncharl
die in diesem Jahr als angeblümt den Zehendcn
zu entlichten gehabt hätte, nach der in unten an-
geführtem Art. z. bestimmt n billigen Schätzung
von ihrem Kapitalwerth eine gewisse Geldsumme
sogleich nach der Bekanntmachung des Gesetzes
baar in die Nationalkasse entrichten. Vermittelst
und nach dieser Einrichtung aber sind und blei
den die grossen Zehenden fur ein und allemal ad
geschaft. «

III. „ Für jede in dem obigen Artikel bestimm
te, wirklich zehendpflichtige Juchart, sollen die
Besitzer, welche zehendschuidig sind, ein halbes
vom Hundert des Kapitalwerths der Jucharr
entrichten. "

IV. „Diejenigen, welche bis dahin den Heu
zehenden in Geld bezahlt haben, werden ihn auch
für diesmal eben so wie in dem vorigen Jahr,
in Geld bezahlen und zwar in die Staatskasse."

»Diejenigen aber, so von Erbsen, Wicken
und Linsen, nach einer vormaligen Verkommniß
«in gewisses Maaß in Natura lieferten, sollenden
Werth desselben in Geld bezahlen."

V. „Unter dem grossen Zehenden versteht das
Gescz den Zehendcn von Gersten, Roggen, Korn,
Walzen, Eichkorn, Haber, Emmer, Feldbohnen,
Erbsin, Wicken, Paschi, Linse» und endlich den

Heu- und Weinzehenden."
Diese verschiedenen §§. erklären die völlige

Aufhebung des Zehendcn ohne daß derselbe
dürfe tosgekauft werden. Die in dem ersten
Theil dieses Berichtes auseinandergesezten allgemein
ncn Grundsätze, scheinen der Commission darzulbun,
baß dies ohne Ungerechtigkeit nicht geschehen könne.

Sie macht überdem noch folgende Bemerkungen:
Da in diesen §§. die Zehendpflichtigen angehalten
werden, ein halbes vom Hundert Kapitalwerth der
Güter, — anstatt des diesjährigen Zehen-
den zu bezahlen, so scheint dies gerade eben so viel
gesagt als: die Zehenden sollen für dieses Jahr noch
bezahlt werden aber nicht in Natur, sondern auf die
angegebne Weise in Geld. — Wenn diese Auslegung,
wie die Commission glaubt, richtig ist, so scheint
nichts natürlicher als daß jeder Zehendpflichtige dem

jeniqen diesen Geldzehenden entrichte, dem er den

Zehendcn schuldig ist; — allein der Beschluß läßt
alle diese Surrogate der diesjährigen Zehenden an
den N atio n alschatz entrichten. Man kann sich

diese höchst auffallende Bestimmung kaum anders er,
klären, als wenn man annimmt, das halbe vom
Hundert soll ausser dem diesjährigen Zehenden (von
dem cS etwa die Hälfte ausmache» möchte) auchaoch
eine Art von AuSkaufung des Zehendcn überhaupt,
reprascnliren — und da der-Staat die Partikularen,
w.lche Zehendcn besitzen, entschädigen soll, so ziehe
er alle oiese Auslösungssumme» an sich.

Die Commission hat sich über eine solche Art vo»
Loskaufung, in dem allgemeinen Theil ihreS Berichtes
hinlänglich erklart. — Sie fügt hier noch bey, daK
mdem nur die dieses Jahr angeblümten Grundstöcke,

etwas, die andern gar nichts zahlen müssen, Mangel
an Industrie, Unwissenheit, Trägheit und Aberglanoè
vorzugsweise begünstigt zu werden scheinen.

VI. „ Der Staat soll die Zehndenbesitz.r, es

seyen Gemeindschaftcn, Schul- und Armena»»

stalten oder Particularen, welche eigenthümliche
Zehenden ansprechen, und den rechtrra l.gea
Beweis ihres Eigenthums leisten werde», va»

für entschädigen. "
Nach den im allgemeinen Theil dieses Berichtes

aufgestellten Grundsätzen, scheint der Commission

dieser § in der Thatj nichts anders zu sagen, als:

diejenigen Staatsbürger, welche nichts schuldig sind,

sollen denen die schuldig sind, ihre Schulden zahlen.

Die Comm ssion bemerkt hierüber noch ferner:

der rechtmäßige Besitzer oder Jnnhaber eines Mer»

Pfands, einer Hypothek, eines Eigenthums, kann

nie gezwungen werden einen andern Schuldner,
eine Entschädigung oder j eine Ablösung von einem

andern anzunehmen, als von dem -der» das Haupt»

gut schuldig ist; das Gegentheil wäre ein wirklicher

Eingriff m daS ElgcnchumSrecht. Niemand wird

sich durch die Vorlpicgluug irre machen lassen,, deß

eS ein Vortheil für die Zehendbesitzcre seyn wurde,

durch den Staat entschädigt zu werden. Gegen

den Privatschnldner wenn er das Schuldige oder

Verheißene nicht leistet, kann der Gläubiger sich der

Einzugsrcchte bedienen; kann er sich dieser auch ge-

gen den Staat bedienen, wenn Zufall ihn me ve»

stimmte Entschädigung aufzutagen nöthigen w'«

den? — Und in der That, mit welcher Sichert)"
kann der Zchendbesitzer auf die ihm vom Staat S-

schehen sollende Entschädigung rechnen, da vift

von tausend Zufällen und Umständen, und w 6 '
von den ökonomischen Verhältnissen abhängen kau»»

in denen sich der Staat gerade in der bedenklich-

Epoche seiner Organisation befinde» dürfte; w das

mi hin Armenanstaltcn und' Particulare die

besitzen nicht ohne Grund brsorgcn mußten, >>

dem Staate in eine gefährliche Collision zu kommen.

Die Fortsetzung im îftsten SB



Der schweizerische Republikaner.
Ein und neunzigstes Stück.

Bericht über den Beschluß vom isten July, bettes-

send die Feudalrechte:c.

(Fortsetzung.)
VII. »Es sollen in jeden Gemeinden die 15

Jahre von 1775 bis 1789 inklusive zusammen-
gerechnet werden, und hernach sowohl vom mit-
lern Ertrag in Produkten, als vom mittlern
Preis der Produkte dieses Jahrs, das Resul?
tat zum Maassiab genommen werden; dieser
herauskommende mittlere Anschlag mit r; mul-
tiplicirt, soll die Summe des Capitals seyn,
mit welchem die Zehcndbesitzer dann entschädigt
werden sollen. "

Die hier bestimmte Entschädigung ist Willkür-
lich bestimmt; dem Werthe dessen wofür sie entschä-
digcn soll, nicht angemessen; indem der Werth der
Zehn den Capitale keineswegs fünfzehn Jahrs-
ertragen gleich, sondern beträchtlich höher kam. Auch
ist hier zu bemerken, daß mit verschiedenen Zekend-
besttzungen hinwieder Lasten gegen die Nation, Slel-
lung von Militär u. s. w.^oerbunden waren. Der
auf diese Art angeblich Entschädigte bleibt
wesentlich beschädigt. Es ist also keine Ent-
schädig ung vorhanden.

Die Commission bemerkt auch 'noch besonders,
daß wenn es auf der einen Seite unbillig wäre eine
Reihe Jahre, in denen der Früchtcpreis ungewöhn-
lich hoch stund, wie das seit 1789 der Fall war —
zu wählen, um einen Mittelpreis herauszubringen;
es auf der andern Seite nicht minder unbillig ist,
eine Reihe ausgezeichnet wohlfeiler Jahre, wie jene
von 1775 bis 89 waren, zu diesem Behufe zu wählen.
Man hatte beide füglich an einander reihen können.

VIII. » Diese Entschädigung soll ihnen der
Staat in 5 Terminen, von z zu z Jahren, also
in einem Zeitraum von 15 Jahren abtragen."

»Die Termine dieser Abzahlung, so wie der
Zins, zu vier vom Hundert, die ihnen der
Staat von der Hauptsumme aussetzt, sollen
vom Tage der Promulgation dieses Gesetzes an
gerechnet werden. "

Die Schuldscheine, welche der Staat gegen
die Z-Hendbesitzer ausstellen wird, soll das
Schatzamt als^ Zahlung für die Ankaufspreise,
welche diese Staatsgläubiger um Nationalgüktt
treffen mvchtem, annehmen; in diesem Fall wer-
den sie von dem Schatzamt auch vor ihrer Ver-
fallzeit angenommen. "

» Hingegen können diese Scheine auf keine
Welse zu Tilgung der Abgaben gegeben werden. "

Gegen diesen § besonders bemerkt die- Com-
mission, daß diese Staatsschuldscheine eine Art Pa-
piergcld uno gleich diesem eine Nahrung für Agio«
rage und Wucher.r seyn würden.

IX. » Die Grund - und Bodenzinse solleil
von den Grund- und Bodenzinspsschtigen los-
gekauft werden. "
Die Commission würde diesen § vollkommen

billigen, wenn anstatt sollen, das Wort können
gebraucht wäre; das letztere allein verlangt die
Constitution; und warum der Gesetzgeber das erstere
sodern sollte, ist nicht klar.

X. Die Grund- und Bodenzinse, welche in
Naturprodukten zu entrichten waren, sollen eben

so, wie die Zehndcn in dem 7. Artikel geschätzt,
und nach diesem Maasßab bezahlt werden; ihre
Loskaufung soll ebenfalls auf dem Fuß von 15
Pfenning geschehen; das heißt: Die mittlere
Schätzung, mit r; multiplicirt, soll die Cum-
me der Loskaufung seyn.. Das Resultat einer
ähnlichen Multiplication mit 15, ist auch die
LoSkaufungssumme für die Grund- und Boden-
zmse, welche in Geld entrichtet wurden."

XI. §. i. » Die Loskaufung soll innert der Zeit
von zwei Jahren geschehen, entweder in baa-
rem Gelde oder mit einer von einem geschwor-
nen Schreiber ausgestellten Obligation."

2. » Die Obligationen sind auf denjenigen Gü-
lern, auf welchen der Grund- oder Boden-
zins haftete, hypothesirt; der Eigenthümer
des Grund- und Bodenzinscs kann denjcni-
gen, der denselben schuldig ist, nicht anhal«
ten, eine mehrere Sicherheit zu leisten. "

Z. » Diese Obligationen gehen im Recht allen
andern Hypotheken vor, die jünger ßnd als
es ursprünglich die Grund- und Bodenzinse
waren. "

4. » Diese Obligationen tragen fünf vom Hundert
Zins. Der Glaubiger kann erst nach Verfl.iß
der nächstfolgenden 15 Jahren, das Capital
aufkünden und einziehen."

Hier findet die Commission gerade die nemliche
rechtlose Willkühr, die bei der Schätzung des Zehud-
anskaufes start finde.

XII. §. 1. » Derjenige der einen so starken Grund-
oder Bodenzins schuldig ist, daß er dem Ei-
genlhümer des Grundzinses lieber das liegende
Gut, auf welchem der Zins haftet, überlassen
will, mag es thun."

2. Der Grundzinspflichtige soll aber die rückstän-
dtgen Zmsen bezahlen; wenn er dem Grund-



zinsbesitzer das Gut überläßt, so tilgt er damit,
nebst der Kapitalschuid, nur den im letzten
Jahr verfallenen Zins. "

Z. » Der Grundziilspfiichtige soll von der Bekannt-
machung dieses Gesetzes, innert Jahresfrist,
das Gut dem Grundzinsbesitzcr abtreten. "
XIII. „Auch von allen Bodenzinsen, die auf

Gütern haften, welche dnrch Naturwirkungen
verschwemmt oder verschüttet, und ganz »«brauch
bar, isnd zu aller Urbarmachung untauglich ge-
worden sind, soll alle Loskaufung und Entschadi-
gung aufhören und wegfallen."

XIV. „ Alle andern in den vorigen Artikeln
nicht genannte Feudallasten, sind von setzt an und
für immer aufgehoben."
Bei diesem XIVten § tritt neuerdings und hier

besonders auffallend, die getadelte Unbestimmtheit des
sen was aufgehoben seyn soll, ein; und die Commis-
sion kann auch hier am schicklichsten bemerken, wie
ungerecht ihr eine unbedingte Aufhebung der Ehr-
schätze, die ein Gegenstand des Handels waren und
häufig als Hypothek dienten, ohne Entschädigung, zu
seyn scheint.

XV. „ Die Regierung soll sobald als möglich
den gesetzgebenden Rathen ein ausführliches Vcr-
zeichniß von den Bedürfnissen des Staates, von
seinen Besitzungen, Einkünften und Hüifsqucllen
eingeben. "

XVI. „Auf dieses Verzeichniß soll ein allgemci-
nes Aufiagensystem, dem n. Art. der Constitu-
tion gemäß, beschlossen und ausgeführt werden. "
Diese 2 §, von denen man beim ersten Anblicks

nicht begreift wie sie in einen Beschluß über die Feo-
dalrechte kommen, scheinen der Commission ein un-
willkührliches Bekenntniß m scyn, daß durch den Be
schlug, bereits vorhandene Quellen von Staatseinkünf-
ten zertrümmert werden, ehe Bedürfniss: und Ein-
künste des Staates gekannt, geschweige an die Stelle
aufgehobner Hilfsquellen mue gesunden worden sind.
Die Commisson hat sich hierüber schon in- dem allge-
meinen Theil ihres Berichtes erklärt.

XVII. „Jede über die Zchenden und Grund-
zinle entstehende Stre tigleit, emscheidet daS Dl-
striktsgericht in erster Instanz."

XVIII. „ Die Entschädigung der Weltgeisilü
chen und Pfarrer, welche ihre Competenz ganz
oder zum Theil durch Aufhebung des Zchenden
verlieren, soll ebenfalls durch ein besonderes Ge
setz bestimmt werden, so wie die Unterstützungen,
welche die Schul- und Armenanstaltcn wegen
dem gegenwärtigen Gestz bedürfen könnten."
D efer Z verglichen mit dem 6. 5, scheint das in-

direkte Bekenntniß zu enthalten, daß die so in Ge-
mäßheit des letzteren Z sollten entschädigt werden —
nicht werden entschädigt werden

Besonders aber schien dieser § der Commission ta-
delhast, weil er vorauszusetzen scheint, baß die Na-

tion es seyn werd«, die Weltgeistliche und Pfarrer
zu unterhalten habe, während der Constitution zufolge
der Staat keineswegs die Rcligionsdiener belohnen
soll, welches ohne Voraussetzung einer herrschenden
(dominirendcn) Religion auch unmöglich geschehen
könnte; mithin dann aber auch der Staat nicht ten
mindesten Anspruch auf die zu Belohnung der Pfar-
rer und Wcltgcistlichen dienenden Zehenden u. s. w.
haben kann.

Bei Gelegenheit dieses z kann die Commisson
auch füglich bemecken, daß sie in dem Beschluß, die
Aufhebung derjenigen Stößer die grossenlhells burch
Zchenden ihr Daseyn hallen, siehr; und baß der

Staat sich dadurch, diese» Geistlichen zu ertheilende
Pensionen aufladet, ehe ez; weiß wie und woraus
dieselben zu bezahlen seyn werden.

Daß.die Commission auch besonders alle Bestim-

inuiigen über das Demhmcn gegen fremde Fürsten
u. s. w., die Zeheudbcsitzer i» der Schweiß sind, ver-

mißt; während es sehr wicht g für den äusseren Fcie«

den d^r Republik zu styn sch.inr, daß ehe eine all-
fälige Zeheudenaufheouug in der Schweiß gesetzlich
beschlossen würde, darüber nut den si eiuden Zehenb-
ciLcnthümeni besondere Unterhandlungen start fänden.
Endlich baß die Commission nicht findet, warum de-

rer, die sich bereits selbst von Zeheuden u»d Grund-
ziirsen losgekauft haben in dem Beschluß nirgends
erwähnt — und sie alsockveseiirlich geschädigt werden.

XIX. „Die Schätzung des Werthes der à die-

sem Jahre wirklich zehudpflichllgen Güter, nach

dem 2. Artikel, soll durch eigenS von den Ver-

waltungâkaminen, dazu bestellte Manner, mit

Zuzug sachkundiger Mä-.ner aus jcdem Oue, ge-

schehen, "
„ Alle über diese Schätzung entstehende Skrci-

tigkriten, sollen in letzter Instanz, durch die IM
tvaltungs'am.iier ent.chirdeu werden "
In diesem letzt n § flute! die Commisson einer-

seits den Richter -n erster Instanz nirgends, den/e-

nigen in letzter Instanz aber ganz incoust tutionell an-

gegeben, da den Lcrwalrui gskain-mrn niemals eich-

tcrnche Verachtungen übert ageu werden köm-e»-

Aas allen diesen allgemeinen sowohl gls beson»

dern Giüuden und Bermlkuiig.n, kann die Conw»l-
sion nicht anders als dem Senate d-e VerwerffM
des Beschlusses des Gr. Rathes anrachem

Indessen ist es nicht die ganze Commisson, die M
fur dieses Gutachten und für oie V-rwerffui.g des V-
schlusses vereiii.gl Hal Cane Mmorirar der CommM
sio», räth zur Am,ahme trssclbett und legt dem Scha
ihre Gründe se!b,i dar. Sie hat nachfolgende Ause>w

anderictzuiig dem Benchtersta.tcr der Comn»II>o»

übergeben.
Meinung der Minorität.

^ In jedem, besonders in einem angehenden ^ "5-
müssen höhere und untergeordnete Jnlereg-''
von einander unterschieden werde».



Höhere Interessen kann man diejenigen nennen,
von denen die Grundsätze der Konstitution, die in-
nere Organisation, die innige Verbindung aller Ein-
zelntheile aus denen das Ganze besteht, die Ruhc
des Volkes und die Befestigung der Freiheit abhängen,
— vor diesen sollen die untergeordneten Inte-
reffen sich biegen.

Die Konstitution verlangt, daß der Boden mit
keiner unablöslichen Beschwerde belastet sey.

Die Konstitution verlangt, daß alle Abgaben,
unter den sämtlichen Stcuerpflicheigeii nach Verhält,
m'ß des Vermögens, der Einkünfte und Genüsse ver,
theilt seyen.

Die Konstitution verlangt vor allem andern,
-- eine eine und untheilbare Republik.

Das Wohl der Nation erheischt dieß mehr noch,
als die Konstitution es thut

Zchenden und Feodalabgaben in Natur, wenn
auch nur provisorisch, bestehen lassen, heißt pro,,
visorisch die Konüitution v.rl.tzen; heißt provi
sorisch das Volk täuschen, welches die Konstitution
angenommen hat:

Darum ist es durchaus nothwendig ungesäumt
die Loskaufungsweise zu bestimmen. Ueber diesen
Punct scheint Jedermann nur eine Meinung zu haben-
aber in der That ist es nur das Wort und nicht die
Sache über die man einig ist. Die Mmor tat glaubt
eine Loskanfungswe-se bestimmen, die für den Schuld,
ner überall nicht, oder doch nur mit der äussersten
Anstrengung und nach einer langen Reihe von Iahren
erreichbar ist, Heisse in der That, die Fondanerder gehenden und Fcodalabgaben verlangen.

Es hcisse dieß die Konstitution künstlich umgehenund nicht ihr Genüge leisten.

„
Es werde auf diese Weise ein unendlich grosseUnterschied zwischen den Steuerpflichftgen eingeführt.

das System der Einheit undUnthcilbarkcit auf eine directe und sehr empfindlich-
Weise angegriffen; es werde dadurch der Federalism
au^mÄcrt geschmeichelt und

Ff. ""den dadurch die Interessen eines Theiles

gmitzt
d,e).nig«, des änderst Theiles aus,

beisse dieß verlangen, daß einige Eautone. in

Nigen Auslagen zumutyen, der sich mit aro!?''UM"' °°°" w-'-« ü" Sli-S"
um di)einen Theil von Helvetien, der

"'""w. -à», h--.

Dieses hier si„d Interessen höherer Art.Es giebt untergeordnete - Und dieMino«

ritat will', daß âstch diese mit Schonung behandelt
werden.

Der Stadt soll auf hinlängliche Hilfsquellen Be<
dacht nehmen, mittelst deren er ruhig dicZeit abwar-
ten kann« wo über ganz Helvetien gleichmäßig vcr,
theilte und eben darum leicht zu tragende Auflage»
werden eingerichtet seyn.

Anch sollen die Partikularen, welche Zehenden
und Fcodalrechte besitzen, entschädiget werden.

- E-n Beschluß, der diese beiden Zwecke befrie«
diget, muß angenommen werden.

In den Augen der Gesezgebcr eines in seiner Wie-
dcrgcdurl befindlichen Volkes muß die Vergangenheit
von einigem Gewicht seyn.

Betrachtet man den Ursprung der Feodalrechte
und die ungeheuern Mißbräuche, die bei ihrer Ein«
ziehung statt fanden, so wird man genöthigt seyn, «inzu«
gestehen daß die Schuldner durch das, was sie bei
den jährlich wiederholten Zahlungen zu viel zahlten,
schon mehr als nöthig war, um in Folge des ersten
Kauftontraktes — wann je ein solcher vorhanden
war — sich loszukaufen, bezahlt haben.

Indessen hätte die Minorität gewünscht, daß den
Eigenthümern von Ehrschätzen, eine von der Nation
zu zahlende Entschädigung nach dem 7ten Pfenning
wäre zuerkannt worden; sie hätte anstatt l/2 vom Hun«
dert Lookauf für den Zehnten, ein ganzes vom Hun«
verl zu Gunsten dec Nation bestimmt gewünscht; so

jedoch, daß zwischen demjenigen, der den ganzen Ze«
henden uns dem, der nur einen Theil desselben zu
zahlen hat, ein Unterschied gemacht, und ihre Zahlung
vcryältnißmäßi.q, nach dem betrag des ck"/n vom
Hundert ftstgesezt würde; die Minorität hätte ge«
wünscht, daß auch die Brachfelder eines vom Hun«
der! bezahlt hätten.

Die Minorität hätte endlich auch gewünscht, daß
das Di ektorium wäre eingeladen worden, mir den
Aus-andern so in der Schweiz Zchenden besitzen, über
Enr chät igukigen unmittelbar in Unterhandlung einzu«
crelten.

Dies kann aber füglich der Gegenstand eines nach«
folgende» Beschlusses seyn.

Eben so kann auch für den Ehrschatz eine Ent«
schädigung durch einen nachfolgenden Beschluß be«

stimmt werden.
Und auch das halbe vom Hundert und jdie Los«

kaufung der Grundzinse, setzen die Nation hinlänglich
in Stand, ihre Ausgaben zu bestreiken, bis ein allge?
meines Auflagenchstcm wird angenommen seyn. So-
mit ist der Zweck, den man im Auge haben soll, erfüllt.

Wenn man von der andern Seite bedenkt, daß
die Verwerfung des Beschlusses, dieUngewißheit und
Unruhe der Zehelid« und Fcudalabgaben? Pflichtigen
erneuern; ein Finanz und allgemeines Auflagensysiem
verzögern, und den grossen Rath in den Fall setzen
würde, eine beträchtliche Zeit auf neue Dsscussioncn
dieses Gegenstandes zu verwenden, so bewegt alles
dies die Minorität -- den Beschluß anzunehmen.
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